
Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten 
selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied muss in der öffentlichen Sitzung den 
Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der 
Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 

Gemeinde Biberach 
 
 

Tagesordnung 
Sitzung des Gemeinderates 

18.01.2010 
 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 

 Öffentliche Sitzung 

 

 

1. Bürgerfrageviertelstunde  

2. Bauangelegenheiten zur Beschlussfassung  

2.a Errichtung einer Sende- und Empfangsanlage mit neuem 
Antennenmast und einem Betriebscontainer und Abbau eines 
bestehenden Antennenmastes auf dem Grundstück 
Flst.-Nr. 2464, Distrikt Forstwald, Gemarkung Biberach 
DFMG - Deutsche Funkturm GmbH, Regionalvertretung 

und 

 

 Abschluss eines neuen Mietvertrages zwischen der Gemeinde 
Biberach und DFMG Deutsche Funkturm GmbH, 70736 
Fellbach, aufgrund des geplanten Austausches bzw. Neubaus 
der bestehenden Funkübertragungsstelle im Bereich des 
Gemeindewaldes „Forst“ 

Vorlage-Nr. 
001/2010 

2.b Sanierungsgebiet "Neue Ortsmitte", 
Hier: Umbau und Sanierung "Alte Fabrik" sowie Art der 
        Beheizung 

Vorlage-Nr. 
003/2010 

2.c Vorstellung der Planung für einen Neubau einer 
Kindertagesstätte für drei Gruppen auf den Grundstücken 
Flst.-Nr. 513/2, 513/4, 525, 528 (Teil), Friedenstraße, 
Gemarkung Biberach 

 

2.d Erweiterung des Wohnhauses und des Carports auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 525/1, Friedenstraße, Gemarkung 
Biberach 
Hier: Antrag auf Befreiung 

 

2.e Abbruch eines Schuppens, Neubau eines Holzschuppens und 
einer Scheune für landwirtschaftliche Geräte und Neubau 
einer Biomasseheizkraftanlage auf den Grundstücken Flst.-Nr. 
2965, Bruch, Gemarkung Biberach und Flst.-Nr. 2966, Bruch, 
Gemarkung Biberach 

 

3. Bauangelegenheit zur Kenntnis  

3.a Neubau von 5 Fertigteilgaragen auf dem Grundstück Flst.-Nr. 
417, Rebhofweg/ Bahnhofstraße, Gemarkung Biberach 
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4. Sanierungsgebiet "Neue Ortsmitte" 
Hier: Straßennamens- bzw. Hausnummerngebung für das 
        ehemalige Rietsche-Fabrikgebäude 

Vorlage-Nr. 
002/2010 

5. Genehmigung der Niederschrift vom 21.12.2009 
-öffentlicher Teil- 

 

6. Bekanntgaben, Wünsche und Anträge  

   
 


